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Ursachen von Widersprüchen-zwischen Beweismitteln sind aller- 
oings oi tmals aucn bewußtg unvstsllurigen c! g s  Sachverhalts , 
vor allem in Auslagen von Beschuldigten und Zeugen, aber auch 
die falsche Bewertung von Ber/eisgcnons tänden und Aufzeich
nungen oder durch unzuverlässige Sachverständigengutachten. 
Diese inadäquaten ’/.'idorspie gelungen der objektiven Realität' 
können sowohl den Informationsgchalt des neu gesicherten Be
weismittels als auch die bisher cias Rokonstrukt ionsbild in dem 
betreffenden Teil begründenden Informationen betreffen. Des
halb müssen stets beide Seiten geprüft werden.
Es muß stets beachtet worden, daß die dann nach sorgfältiger 
Analyse und Überprüfung aus dem Rekonstruktionbild ausgeschlos
sene Information zwar in den Hintergrund tritt, jedoch in 
der weiteren Bearbeitung nicht völlig unbeachtet bleiben darf, 
so lange ihre Falschheit bz’.v. die Wahrheit ".der Gegenerklärung 
nicht mit Gewißheit bestimmt ist. In weiteren Verlauf der Be— 
arbeitung des Ermittlungsverfahrens ĵjG*nnö'fi sich neue Fakten

w -r--Und logische Beziehungen ergeber \ f  $jL&'rdino erneute Veränderung 
des Rokcnstruktionsbildes unter S^iioeziohung der zunächst 
ausgeschlossenen Informatn erfordorn.
Es kommt allerdings ouoia vor, daß V/idcreprücho zu einzelner, 
wesentlichen Details'; und «Zusammenhängen im Verlauf der Unter
suchung trotz zielgerichteter Arbeit dos Untersuchungsführers 
nicht geklärt,, bzw. erklärt werden können* Wir kommen im Zu
sammenhang mitßdor abschließenden Beweiswürdigung auf diese 
Konstellation zurück.

Die ständige Vervollkommnung des Rokonstruktionsbildes er
fordert zielstrebiges Vorgehen des Untersuchungsführers. Stets 
hat er insbesondere zu beachten, daß dos Rekonstruktionsbild 
durch die Untersuchungsorgsbnisse und ihre methodisch korrekte 
Ordnung und Bewertung konstituiert ist und nicht von seinen 
subjektiven Vorstellungen, auch wenn letztere zextweilin 
noch bestehende Lücken im Rekonstruktionsbild überbrüeren 
müssen. Das Rekonstruktionsbild darf vor Abschluß der Unter
suchungen nicht als obgeschlossen und endgültig angesehen wer
den. Wiederholt sind die vorhandenen Daten neuen Betrachtungen 
und schöpferischen Analysen zu unterziehen, vor allem wenn


